
          

WORAUF MUSS ICH BEI EINER EU-STANDARDÜBERWEISUNG IN  EIN ODER AUS EINEM 
EU-LAND AUSSERHALB DER EURO-ZONE ACHTEN? 

Regelungen für die Entgeltverrechnung 
Grundlage für die EU-Standardüberweisung ist die Verordnung 2560/2001 über grenzüberschreitende 
Zahlungen in Euro. Die Verordnung schreibt unter anderem vor, dass eine grenzüberschreitende Zahlung 
innerhalb der EU nicht mehr kosten darf, als eine vergleichbare Zahlung im Inland.  
  
Einige EU-Länder haben den Euro jedoch noch nicht eingeführt. Der Euro ist für diese Länder eine 
Fremdwährung. Daher werden Zahlungen in Euro in diese und aus diesen Ländern im jeweiligen Land mit 
den Entgelten des Auslandszahlungsverkehrs verrechnet.  
  
Sie können zwar eine EU-Standardüberweisung in ein Land außerhalb der Euro-Zone zu den günstigen 
Inlandskonditionen beauftragen, die Bank des Empfängers Ihrer Zahlung verrechnet dem Empfänger 
jedoch die teureren Auslandsentgelte.  
 
Umgekehrt ist für Sie als österreichische(r) Empfänger(in) einer Euro-Zahlung aus diesen Ländern die 
Gutschrift genauso günstig wie die einer Zahlung aus dem Inland, vorausgesetzt alle Kriterien für die EU-
Standardüberweisung sind erfüllt. Dem Auftraggeber aus einem Land außerhalb der Euro-Zone  werden 
jedoch die höheren Auslandsentgelte verrechnet, egal ob die Überweisung in EUR oder in der jeweiligen 
Landeswährung durchgeführt wird. 
 
Die folgenden EU-Länder haben den Euro noch nicht als Landeswährung eingeführt: Bulgarien, Estland, 
Großbritannien, Dänemark, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Schweden, Slowakei, Tschechien, 
Ungarn und Zypern. 
 
Die folgenden Länder ausserhalb der EU haben den Beitritt zur EU-Verordnung über grenzüberschreitende 
Zahlungen erklärt: 

Island und Norwegen (gültig für Überweisungen seit 1.1.2005) 
Liechtenstein (gültig für Überweisungen seit 1.7.2005)  

Ausnahmeregelungen für Schweden 
Für Schweden gilt eine Sonderregelung. Wenn jemand aus Schweden eine Überweisung in SEK 
(Schwedische Kronen) in ein Land der EU beauftragt oder aus einem EU-Land erhält, dann kommen die 
gleichen Entgelte für ihn zur Anwendung, wie für eine Überweisung innerhalb Schwedens.  
  
Für den österreichischen Auftraggeber oder Empfänger der SEK-Überweisung kommen die Entgelte für 
eine Auslandsüberweisung zur Verrechnung.  
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